
 

 

Aufhebung von Gräbern 

 

Infolge der abgelaufenen Ruhezeit wird ein Teil der Gräber Ende 2026 aufgehoben. 

 

Es betrifft dies die Erdbestattungsgräber Nrn. E93 – E95 sowie die Urnengräber 

Nrn. K162 – K165 und K170 – K172. 

 

Wir bitten die Angehörigen, davon Kenntnis zu nehmen und alle gewünschten 

Gegenstände bis 31. Dezember 2026 zu entfernen. 

 

Über nicht entfernte Grabmäler, Einfriedungen, Pflanzen usw. wird nach Ablauf dieser 

Frist verfügt. 

 

Brügg, im Juni 2026 

 

Bauverwaltung Brügg 

 


